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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

wer träumt nicht von der Wohnung oder dem Haus in einem Ferien-
paradies? Die Motive für ihren Erwerb sind höchst unterschiedlich: 
Ein solches Objekt kann als Geldanlage oder späterer Altersruhesitz 
dienen, oder einfach nur dazu, an einem schönen Platz preiswert 
 Urlaub zu machen. Aber bedenken Sie: Die Art der Nutzung ent-
scheidet darüber, ob Ihre Ferienwohnung vom Finanzamt gefördert 
wird oder nicht.

Wer die Wohnung ausschließlich selbst nutzt, hat nur einen einzi-
gen steuerlichen Vorteil: Er kann den Abzugsbetrag für haushalts
nahe Hilfen nutzen. Mehr dazu lesen Sie im Kapitel »Haushaltsnahe 
Hilfen und Handwerkerleistungen«.

Wer dagegen ausschließlich oder zeitweise an andere Urlauber ver
mietet, kann damit nicht nur Geld verdienen, sondern kann auch 
Steuern sparen. Mehr dazu lesen Sie in dem Kapitel »Die ausschließ-
lich vermietete Ferienwohnung«.

Viele Eigentümer nutzen ihre Ferienwohnung gemischt, das heißt, 
sie vermieten zeitweise und nutzen die Immobilie zeitweise selbst. 
Wenn die Zeit, in der die Wohnung leer steht, zur Vermietung ge-
rechnet wird, können Sie in beträchtlichem Umfang Steuern sparen. 
Aber auch wenn die Selbstnutzung im Vordergrund steht, gibt es 
für Ihre Ferienwohnung Geld vom Finanzamt, wenn Sie bestimmte 
Voraus setzungen erfüllen. Weitere Einzelheiten zur gemischt ge-
nutzten Ferienwohnung erfahren Sie in dem Kapitel »Die gemischt 
genutzte Ferienwohnung«.
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| Vorwort

Soweit Sie Ihre Ferienwohnung vermieten, gibt es zwei Sonderpro
bleme, die bei der Vermietung einer »normalen« Wohnung nur sel-
ten auftreten:

 � Während bei einer Dauervermietung an fremde Dritte zu Wohn-
zwecken grundsätzlich immer nur Einkünfte aus Vermietung 
erzielt werden, können bei der Vermietung an ständig wechselnde 
Feriengäste in bestimmten Fällen auch Einkünfte aus Gewerbe
betrieb vorliegen. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in dem 
Kapitel »Ausnahme: Sie erzielen gewerbliche Einkünfte«.

 � Die zweite Besonderheit betrifft diejenigen Steuerpflichtigen, die 
ihre Ferienwohnung

 – nur an Feriengäste vermieten oder
 – an Feriengäste vermieten und auch selbst nutzen wollen

und für einen längeren Zeitraum Verluste erzielen. Steuerlich 
werden solche Verluste nämlich nur dann endgültig anerkannt, 
wenn Sie auf Dauer einen Überschuss der Mieteinnahmen über 
die Werbungskosten erzielen (Einkunftserzielungsabsicht). An-
sonsten geht das Finanzamt von steuerlicher »Liebhaberei« aus. 
Konsequenz: Ihre Verluste sind dann nicht abziehbar. Aber auch 
in diesem Punkt lassen wir Sie nicht alleine: Wir sagen Ihnen in 
dem Kapitel »Wie Sie bei Verlusten ›Liebhaberei‹ vermeiden«, wie 
Sie dem Finanzamt Ihre Einkunftserzielungsabsicht vorrechnen.

Apropos: Wenn wir im Folgenden immer nur von Ferienwohnungen 
sprechen, dann verstehen wir darunter die verschiedensten Arten 
von Immobilien, also zum Beispiel auch Ferienhäuser, Wochenend-
häuser und -wohnungen. Alle diese Formen der Zweitwohnungen 
werden steuerlich gleich behandelt.

Mit den besten Grüßen

Ihre »Steuertipps«-Redaktion
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Die ausschließlich vermietete Ferienwohnung | 1

1 Die ausschließlich vermietete 
Ferienwohnung

1.1 Einkunftserzielungsabsicht – der Schlüssel 
zum vollen Werbungskostenabzug

Eine Ferienwohnung steht naturgemäß mehrere Wochen oder Mo-
nate im Jahr leer. Mieteinnahmen gehen in dieser Zeit nicht ein, die 
Aufwendungen für die Wohnung laufen aber weiter. Deshalb werden 
für die Anerkennung aller Werbungskosten hohe Anforderungen 
gestellt. Nutzen Sie die Ferienwohnung auch selbst, müssen Sie die 
Werbungskosten aufteilen.

Wenn Sie Ihre Ferienwohnung ausschließlich an wechselnde Ferien-
gäste vermieten und in der übrigen Zeit hierfür dauerhaft bereithal-
ten, geht die Finanzverwaltung grundsätzlich davon aus, dass Sie mit 
der Vermietung einen Überschuss erzielen wollen (BMF-Schreiben 
vom 8. 10. 2004, BStBl. 2004 I S. 933; →Anlage 2). Das gilt unabhän-
gig davon, ob Sie Ihre Ferienwohnung in Eigenregie oder mithilfe 
eines Vermittlers vermieten. Sie müssen dem Finanzamt nur plau-
sibel machen, dass einer der im BMF-Schreiben vom 8. 10. 2004 ge-
nannten vier Fälle, die wir zwei Absätze weiter unten darstellen, auf 
Sie zutrifft.

Erkennt das Finanzamt die ausschließliche Vermietung an, können 
Sie von Ihren Mieteinnahmen alle Aufwendungen als Werbungs-
kosten abziehen, die mit Ihrer Ferienwohnung zusammenhängen 
(Schuldzinsen, Reparaturkosten, Abschreibungen usw.). Das bedeu-
tet: Sie können Ihre Werbungskosten nicht nur anteilig für die Zeit 
der Vermietung, sondern in voller Höhe geltend machen. Auch für 
die Zeiten, in denen gar keine Mieteinnahmen fließen, ist ein Wer-
bungskostenabzug möglich.
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| Die ausschließlich vermietete Ferienwohnung1

1.1.1 Wann Sie auf jeden Fall ausschließlich vermieten

In den folgenden vier Fällen unterstellt das BMF-Schreiben vom 
8. 10. 2004 eine ausschließliche Vermietung Ihrer Ferienwohnung 
und damit Einkunftserzielungsabsicht:

 � Sie haben die Entscheidung über die Vermietung Ihrer Ferien-
wohnung einem Vermittler übertragen (z. B. überregionaler Rei-
severanstalter, Kurverwaltung, Appartementverwaltung) und eine 
Selbstnutzung für das ganze Jahr vertraglich ausgeschlossen.

 � Ihre Ferienwohnung befindet sich in Ihrem ansonsten selbst 
genutzten Zwei oder Mehrfamilienhaus oder in unmittelbarer 
Nähe zur eigenen selbst genutzten Immobilie. Voraussetzung in 
beiden Fällen: Ihre selbst genutzte Wohnung ist groß genug für 
Ihre Wohnbedürfnisse und bietet die Möglichkeit zur Unterbrin-
gung von Gästen.
Von unmittelbarer Nähe geht das Finanzamt aus, wenn sich die 
Hauptwohnung und die Ferienwohnung in derselben Stadt bzw. 
Gemeinde befinden (Verfügung der OFD Niedersachsen vom 
18. 6. 2010, Az. S 2254–52–St 233/St 234; →Anlage 1).

 � Sie haben am Ferienort zwei oder mehr Ferienwohnungen und 
nutzen nur eine selbst.
Davon geht die Finanzverwaltung aus, wenn beispielsweise Aus-
stattung und Größe einer der Ferienwohnungen auf Ihre beson-
deren Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die Leerstandszeiten der 
anderen Ferienwohnung(en) werden in diesem Fall als Vermie-
tungszeiten anerkannt (Verfügung der OFD Niedersachsen vom 
18. 6. 2010, Az. S 2254–52–St 233/St 234).

 � Die Dauer der Vermietung der Ferienwohnung entspricht der am 
Ferienort üblichen Anzahl der Vermietungstage.
Oft finden Sie öffentliche Aufzeichnungen über die üblichen 
Vermietungszeiten. Diese bekommen Sie zum Beispiel beim 
örtlichen Tourismusverband. Nicht immer sind alle Erhebungen 
zur Vermietung von Ferienwohnungen direkt zugänglich. Bei 
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den Statistischen Landesämtern gibt es weitere Erhebungen, die 
zum Teil genauer sind. So auch in einem Fall in Mecklenburg-
Vorpommern.
Während das Finanzamt über eine allgemeine Übernachtungs-
statistik eine zu geringe Auslastung ermittelte, konnte der Steuer-
pflichtige eine genauere Aufstellung des Statistischen Landes
amtes vorlegen, nach der die Auslastung von 75 % erreicht war. 
Diese Statistik war allerdings nicht öffentlich zugänglich, weshalb 
das Finanzamt ihre Anwendung ablehnte. Der Bundesfinanzhof 
sah die Angelegenheit anders: Eine von einer öffentlichen Be-
hörde erhobene Statistik kann auch dann herangezogen werden, 
wenn sie nicht öffentlich, aber dennoch auf Nachfrage jedem 
zugänglich ist (BFH-Urteil vom 26. 5. 2020, IX R 33/19, BStBl. 
2020 II S. 548).

 ! Droht ein Unterschreiten der Vermietungszeit, schauen Sie auch 
einmal bei den Statistikbehörden nach. Das kann den vollen 
Werbungskostenabzug sichern.

Die Ferienwohnung wird in der (regional unterschiedlichen) Sai-
son nahezu durchgängig vermietet mit Ausnahme eines kurz
zeitigen Leerstands. »Saison« umfasst nicht nur die Hochsaison 
im Sommer, sondern auch die Zeiten der Nebensaison. Um eine 
Selbstnutzung auszuschließen, sollte die Immobilie mindestens 
von März bis Oktober und zusätzlich zwischen Weihnachten und 
dem Jahreswechsel durchgängig vermietet sein (Verfügung der 
OFD Niedersachsen vom 18. 6. 2010, Az. S 2254–52–St 233/St 234).

Wichtig: Für eine ausschließliche Vermietung reicht es aus, wenn 
einer der genannten Fälle vorliegt.

In diesen vier Fällen werden die Zeiten des Leerstehens der Ferien-
wohnung zur Vermietung gerechnet. Daher sind die gesamten Auf-
wendungen für die Ferienwohnung auch für die Zeit des Leerstehens 
als Werbungskosten aus Vermietung absetzbar. Sie brauchen Ihre 
Einkunftserzielungsabsicht nicht dem Finanzamt nachzuweisen.
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Ausnahme: Die Ferienwohnung wurde zwar ausschließlich an 
Feriengäste vermietet, war aber zu weniger als 75 % der orts-
üblichen Vermietungstage belegt. Konsequenz: In diesem Fall 
müssen Sie die Einkunftserzielungsabsicht durch eine Über-
schussprognose nachweisen, wenn Sie keine objektiv nach-
vollziehbaren Gründe für die geringe Vermietungsdauer nennen 
können.

Kurzfristige Aufenthalte des Steuerpflichtigen in der Ferienwoh-
nung gelten nicht als Selbstnutzung, wenn sie einem der folgenden 
Zwecke dienen: Wartungsarbeiten, Schlüsselübergabe an Ferien-
gäste, Reinigung bei Mieterwechsel, allgemeine Kontrolle, Beseiti-
gung von durch Mieter verursachten Schäden, Durchführung von 
Schönheitsreparaturen oder Teilnahme an Eigentümerversamm-
lungen. Ihr Vorteil: Die ausschließliche Vermietung und damit der 
volle Werbungskostenabzug sind in den genannten Fällen nicht 
 gefährdet.

Ebenfalls eine Überschussprognose müssen Sie erstellen, wenn Sie 
Ihr Ferienobjekt in einem Teil des Jahres (z. B. während der Winter-
saison) gar nicht nutzen und damit auch nicht zur Vermietung be-
reithalten (BFH-Urteil vom 28. 10. 2009, IX R 30/08, BFH/NV 2010 
S. 850).

1.1.2 Wann Sie die ausschließliche Vermietung 
nachweisen müssen

Wenn Sie dem Finanzamt nicht einen der oben genannten vier Fälle 
plausibel machen können, wird es schwieriger: Sie müssen die aus-
schließliche Vermietung nachweisen. Versuchen Sie dazu, mit Ihrer 
Vermietung die am Ferienort übliche Auslastung zu erreichen und 
weisen Sie die vermietete Zeit nach

 � durch ausgestellte Rechnungen für die vermietete Zeit oder

 � durch Zahlungsbelege für die gezahlte Kurtaxe.
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Bei wenigen Vermietungstagen zum Beispiel in den ersten Jahren 
nach Anschaffung sollten Sie Ihre Vermietungsabsicht deutlich 
machen

 � durch Aufnahme der Ferienwohnung in das Gastgeberverzeich
nis,

 � durch das Schalten von Zeitungsinseraten oder

 � durch das Anbieten der Ferienwohnung im Internet.

Erklären Sie gegebenenfalls auch, warum eine vom Finanzamt even-
tuell unterstellte Selbstnutzung für Sie nicht infrage kam (z. B. wegen 
Urlaubs am Mittelmeer oder sonstiger Aktivitäten und Verpflich-
tungen).

1.2 Zu selten vermietet: Es »droht« die 
Überschussprognose

1.2.1 Maßstab ist die ortsübliche Vermietungszeit

Auch wenn Sie eine Ferienwohnung ausschließlich an wechselnde 
Feriengäste vermieten, überprüft das Finanzamt in bestimmten 
Fällen Ihre Einkunftserzielungsabsicht: Und zwar, wenn Sie die 
ortsüb liche Vermietungszeit um mindestens 25 % unterschreiten 
und dafür keine besonderen Gründe vorliegen (BFH-Urteil vom 
26. 10. 2004, IX R 57/02, BStBl. 2005 II S. 388). Ob das Finanzamt eine 
Überschussprognose von Ihnen verlangt, hängt von den Gründen 
für die unterdurchschnittliche Vermietung ab:

 � Bei zu geringer Vermietungsdauer sollten Sie objektiv nach
vollziehbare Gründe nennen können, etwa dass die Wohnung 
wegen Instandsetzungs- oder Modernisierungsarbeiten länger 
unbenutzbar war (BFH-Beschluss vom 14. 1. 2010, IX B 146/09, 
BFH/NV 2010 S. 869). Nicht als Grund akzeptiert wird dagegen 
die allgemein schlechte Vermietbarkeit am Ferienort (BFH-Urteil 
vom 29. 8. 2007, IX R 48/06, BFH/NV 2008 S. 34).
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Wichtig: Wer solche plausiblen Gründe vorbringt, muss wie bis-
her die Einkunftserzielungsabsicht nicht nachweisen. Ebenfalls 
ist kein Nachweis erforderlich, wenn Sie die ortsübliche Vermie-
tungszeit um weniger als 25 % unterschreiten.

 � Wer dagegen zu wenig vermietet, weil er sich nur unzureichend 
um Mieter bemüht hat, etwa bei Vermietung in eigener Regie zu 
wenig Zeitungsanzeigen geschaltet hat, muss seine Einkunftser-
zielungsabsicht mittels einer Überschussprognose nachweisen.

Wichtig: Das gilt nur für Ferienwohnungen, die ausschließlich 
vermietet, also nicht teilweise selbst genutzt werden. Bei Letzte-
ren kommt es nach Aufteilung der Leerstandszeiten ohnehin zu 
einer Prognose.

 ! Als Vermieter sollten Sie alles daransetzen, die am Ferienort 
saisonübliche Vermietungsdauer zu erreichen. Nur dann haben 
Sie »Ruhe vor dem Finanzamt«. Denn bei einer zu geringen An-
zahl an Vermietungstagen unterstellt Ihnen das Finanzamt auch 
eine zeitweise Selbstnutzung oder unentgeltliche Überlassung 
etwa an Angehörige. Sie müssten dann Ihre ausschließliche 
Vermietungsabsicht schlüssig darlegen und Ihre Vermietungs-
bemühungen nachweisen, z. B. durch Zeitungsinserate und 
andere Werbemaßnahmen.

Wenn Sie dadurch die ortsübliche Vermietungsdauer letztend-
lich erreichen, ist die Einkunftserzielungsabsicht auch dann 
gegeben, wenn sich beispielsweise wegen zusätzlicher Werbe-
anstrengungen die Verluste erhöhen.

Die Zahl der ortsüblichen Vermietungstage können Sie meis-
tens durch eine schriftliche Anfrage beim örtlichen Tourismus-
beauftragten ermitteln.

Allerdings dürfen Sie die erforderliche Zahl der Vermietungstage 
nicht mithilfe zu niedriger Mieten erreichen. Denn auch für Ferien-
häuser gelten die allgemeinen Regeln zur verbilligten Vermietung. 
Das bedeutet: Beträgt die Miete ab 2021 weniger als 50 % (bis Ende 
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2020: 66 %) der üblichen Miete am Urlaubsort, kann die Vermie-
tung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufgeteilt 
werden. Konsequenz: Wenn Sie nur eine Miete von zum Beispiel 
40 % der ortsüblichen Miete verlangen, können Sie auch nur 40 % 
der Werbungskosten abziehen. Die übrigen 60 % werden steuerlich 
nicht berücksichtigt, sind also »verloren«. Das gilt auch, wenn Sie die 
Wohnung ab 2021 zu einem geringeren Mietpreis als 50 % (bis Ende 
2020: 66 %) an Angehörige vermieten.

Ab 2021 gilt: Liegt die vereinbarte Miete zwischen 50 % und 66 % der 
Marktmiete, prüft das Finanzamt Ihre Absicht, Einkünfte erzielen 
zu wollen, anhand einer Totalüberschussprognose. Ist diese negativ, 
sind die Werbungskosten nur anteilig abziehbar. Bei einer positiven 
Prognose können Sie die Kosten dagegen voll absetzen.

1.2.2 So bestimmen Sie die ortsübliche 
Vermietungszeit

Der Begriff »ortsüblich« bedeutet, dass die individuellen Vermie-
tungszeiten jeder einzelnen Ferienwohnung mit den Zeiten zu ver-
gleichen sind, die bezogen auf den gesamten Ort im Durchschnitt er-
zielt werden. Nicht maßgeblich sind dagegen die Vermietungszeiten 
in einem einzelnen Gebäudekomplex (BFH-Urteil vom 24. 6. 2008, 
IX R 12/07, BFH/NV 2008 S. 1484).

Der Begriff »Ort« ist nicht zwingend identisch mit dem Gebiet ei-
ner Gemeinde. Er kann – je nach der Struktur des Ferienwohnungs-
marktes – mehrere vergleichbare Gemeinden oder nur den Teil einer 
Gemeinde umfassen (BFH-Urteil vom 19. 8. 2008, IX R 39/07, BStBl. 
2009 II S. 138).

In dem Verfahren IX R 12/07 ging es um ein Doppelhaus mit vier 
Ferienwohnungen, die an wechselnde Feriengäste vermietet wurden. 
Drei der Objekte waren zwischen 42 und knapp 60 % belegt. Nur bei 
einer Wohnung lag die durchschnittliche Vermietungszeit extrem 
niedrig: Über einen Zeitraum von vier Jahren stand dieses Objekt 
zwischen 80 und 90 % leer.
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Die Richter verlangten daraufhin für diese Wohnung eine Über
schussprognose, weil die ortsübliche Vermietungszeit um mehr als 
25 % unterschritten war. Da diese Prognose nicht zu einem langfris-
tigen Überschuss führte, strich das Finanzamt die Verluste für diese 
Wohnung – zu Recht, so der BFH.

1.2.3 Wer muss die ortsübliche Vermietungszeit 
nachweisen?

Was passiert mit den Vermietungsverlusten einer Ferienwohnung, 
wenn sich die ortsübliche Vermietungszeit nicht mehr zuverlässig 
oder gar nicht mehr ermitteln lässt? Die Antwort des BFH: Dann 
müssen Sie als Eigentümer die ortsüblichen Vermietungstage nach-
weisen. Das kann mithilfe einer repräsentativen Aufstellung ge-
schehen, die belegt, dass Sie die ortsübliche Vermietungszeit nicht 
um mehr als 25 % unterschreiten. Gelingt Ihnen das nicht, müssen 
Sie eine Überschussprognose erstellen, um Ihre Einkunftserzie-
lungsabsicht nachzuweisen. Diese Absicht ist Voraussetzung für 
einen Verlustabzug (BFH-Urteil vom 19. 8. 2008, IX R 39/07, BStBl. 
2009 II S. 138 und BFH-Urteil vom 31. 1. 2017, IX R 23/16, BFH/NV 
2017 S. 897).

In dem konkreten Fall waren weder über das Statistische Landes-
amt noch über das Touristikbüro der Gemeinde ortsübliche Ver-
mietungszeiten feststellbar. Die Vermietungszeit betrug weniger als 
100 Tage im Jahr. Anders als die Vorinstanz sieht der Bundesfinanz-
hof den Vermieter und nicht das Finanzamt in der Pflicht, die orts-
üblichen Vermietungszeiten festzustellen.

1.3 Bei ausschließlicher Vermietung: alle 
Werbungskosten abziehbar

Den uneingeschränkten Werbungskostenabzug erhalten Sie aber 
nur dann, wenn Sie die Ferienwohnung nicht – auch nicht nur in 
geringem Umfang – selbst nutzen. In diesem Fall werden auch die 
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Tage zur Vermietung gerechnet, an denen Sie sich kurzfristig in der 
Wohnung aufhalten

 � zu Wartungsarbeiten,
 � zur Schlüsselübergabe an Feriengäste,
 � zur Reinigung bei Mieterwechsel,
 � zur allgemeinen Kontrolle,
 � zur Beseitigung von durch Mieter verursachte Schäden,
 � zur Durchführung von Schönheitsreparaturen und sonstigen 
Baumaßnahmen,

 � zur Teilnahme an Eigentümerversammlungen (BMF-Schreiben 
vom 8. 10. 2004, BStBl. 2004 I S. 933; →Anlage 2).

Von einer Gewinnerzielungsabsicht muss das Finanzamt auch dann 
ausgehen, wenn Sie die Selbstnutzung erst nachträglich vollstän
dig ausgeschlossen haben (FG Köln vom 17. 12. 2015, 10 K 2322/13, 
EFG 2016 S. 381). In dem vor dem Finanzgericht Köln verhandelten 
Fall war die ortsübliche Vermietungszeit überschritten, eine Selbst-
nutzung war jedoch im ursprünglichen Vermietungsauftrag vorge-
sehen. Diese Eigennutzungsmöglichkeit war aber kurz nach Ver-
tragsschluss noch durch eine Zusatzvereinbarung ausgeschlossen 
worden.

Wie viel Selbstnutzung ist erlaubt?

Etwas anderes gilt, wenn das Finanzamt erfährt,

 � dass Sie in der Ferienwohnung einen Teil Ihrer Ferien verbracht 
oder sich dort an Wochenenden aufgehalten haben, oder

 � das Finanzamt den begründeten Verdacht hat, dass Sie die Woh-
nung auch selbst nutzen (weil diese z. B. nur für 50 Tage vermietet 
war und nicht weit von Ihrer Hauptwohnung entfernt ist).

In diesen Fällen können Sie die auf die Ferienwohnung entfallenden 
Werbungskosten nur noch anteilig geltend machen.
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Kritisch dürfte es auch sein, wenn zum Beispiel der Familienvater für 
mehrere Tage mit Renovierungsarbeiten beschäftigt war und gleich-
zeitig auch die gesamte Familie anwesend war. Dann müssen Sie 
schlüssig darlegen und ggf. nachweisen, dass Sie den (mehrtägigen) 
Aufenthalt während der normalen Arbeitszeit vollständig mit Arbei-
ten für die Wohnung verbracht haben. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn es sich um Aufenthalte während der am Ferienort üblichen 
Saison handelt (Verfügung der OFD Niedersachsen vom 18. 6. 2010, 
Az. S 2254–52–St 233/St 234; →Anlage 1).

 ! Sie sollten dem Finanzamt nachweisen können, was Sie in der 
Ferienwohnung gemacht haben und dass Sie ganztägig be-
schäftigt waren. Dabei können Sie die Arbeitsstunden auflisten 
und mithilfe von Fotos die vorgenommenen Arbeiten dokumen-
tieren. Andernfalls unterstellt das Finanzamt, dass die Wohnung 
auch selbst genutzt wurde. Konsequenz: Es wird die Werbungs-
kosten anteilig kürzen .

1.4 Meist erzielen Sie Vermietungseinkünfte
In den allermeisten Fällen werden Sie aus der Vermietung Ihrer Fe-
rienwohnung – genauso wie bei der Vermietung jeder anderen »nor-
malen« Wohnung – Einkünfte aus Vermietung erzielen.

Nur wenn Sie über eine Feriendienstorganisation vermieten oder 
eine Ferienwohnung in Ihrer Nachbarschaft besitzen und auch viel 
für die Betreuung Ihrer Gäste tun, erzielen Sie statt Einkünften aus 
Vermietung möglicherweise Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Mehr 
dazu lesen Sie im folgenden Kapitel.

1.5 Ausnahme: Sie erzielen gewerbliche 
Einkünfte

Ferienwohnungen werden oft als Kapitalanlage gekauft und sind 
dann zur (fast) ausschließlichen Vermietung bestimmt. Häufig be-
findet sich eine solche Ferienwohnung dann in einer größeren 
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Wohnanlage, zum Beispiel in einem Appartement-Hotel. Zumeist 
werden diese Ferienwohnungen von einer Feriendienstorganisa
tion verwaltet und betreut. Aber auch wenn Sie außerhalb einer Fe-
rienwohnanlage an Ihrem Wohnort eine Ferienwohnung vermieten 
und über die Vermietung hinaus viel für die Gästebetreuung tun, 
kann es Ihnen passieren, dass das Finanzamt Ihnen eine gewerbliche 
Tätigkeit zurechnet und Einkünfte aus Gewerbebetrieb annimmt.

1.5.1 In diesen Fällen vermieten Sie auf jeden Fall 
gewerblich

Die Finanzverwaltung geht auch bei Vermietung nur einer Wohnung 
von einer gewerblichen Tätigkeit aus, wenn alle folgenden Voraus-
setzungen vorliegen (Hinweis 15.7 Abs. 2 EStH; BFH-Beschluss vom 
17. 3. 2009, IV B 52/08, BFH/NV 2009 S. 1114):

 � Die Wohnung muss für die Führung eines Haushaltes voll 
eingerichtet sein. Dazu gehört, dass die Wohnung möbliert ist, 
Geschirr enthält und Wäsche bereitgehalten wird bzw. gemietet 
werden kann.

 � Die Ferienwohnung muss in einem reinen Feriengebiet im Ver-
band mit einer Vielzahl gleichartig genutzter Wohnungen liegen, 
die eine einheitliche Wohnanlage bilden.

 � Für diese Wohnanlage muss eine Feriendienstorganisation 
bestehen, die die Werbung für die kurzfristige Vermietung an lau-
fend wechselnde Mieter und auch die Verwaltung der Wohnung 
durchführt.

 � Die Wohnung muss jederzeit zur Vermietung bereitgehalten wer-
den, und es muss laufend Personal anwesend sein – wie bei der 
Rezeption eines Hotels. Das Personal hat die Aufgabe, mit den 
Feriengästen Mietverträge abzuschließen und abzuwickeln. Und 
es sorgt dafür, dass die Wohnung in einem Ausstattungs-, Erhal-
tungs- und Reinigungszustand ist und bleibt, der die sofortige 
Vermietung zulässt.
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